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Beratung und Prüfung nach dem Wohn- und Teilhabegesetz 

Ergebnisbericht: Einrichtung mit umfassendem Leistungsangebot/Hospiz/Kurzzeitbetreuung 

Caritas Leverkusen e.V., Christophorus-Haus und eine Außenwohngruppe vom 26.11.2025 

 

Nach §§ 23, 41 WTG werden Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot und Gasteinrichtungen regelmäßig überprüft. Werden Mängel in 

der Erfüllung gesetzlicher Anforderungen - als Mangel gilt jede Nichterfüllung der gesetzlichen Anforderungen - festgestellt, werden die 

Einrichtungen zur Abstellung dieser Mängel beraten. Ihnen kann insoweit auch eine Frist zur Mangelbeseitigung gesetzt werden. Sofern es die Art 

des Mangels erfordert, wird die Einrichtung aufgefordert, den Mangel sofort zu beseitigen. 

Bei der Feststellung von Mängeln wird zwischen geringfügigen und wesentlichen Mängeln differenziert. Geringfügig sind Mängel, wenn im 

Rahmen der Ermessensausübung von einer Anordnung abgesehen wird. Wesentliche Mängel liegen vor, wenn zu ihrer Beseitigung eine 

Anordnung (z. B. Anordnung einer bestimmten Personalbesetzung, Aufnahmestopp, Betriebsuntersagung etc.) erlassen wird. 

Manche Anforderungen werden auch nicht geprüft, z: B. weil sie zu einem früheren Zeitpunkt geprüft wurden und keine Anhaltspunkte für eine 

Veränderung bestehen. 

Das wesentliche Ergebnis der Prüfung wird nach §§ 14 Abs. 9 WTG, 4, 5 WTG DVO nachfolgend veröffentlicht:  
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Allgemeine Angaben 

 

Einrichtung           Christophorus-Haus 

Name   

Anschrift           Bahnstadtchaussee 31, 51375 Leverkusen 

Telefonnummer          0214/855 42 900 

ggf. Email-Adresse und Homepage         christophorus-haus@caritas-Leverkusen.de 

(der Leistungsanbieterin oder des Leistungsanbieters sowie der Einrichtung)   

Leistungsangebot (Pflege, Eingliederungshilfe, ggf. fachliche Schwerpunkte)  Soziotherapeutische Einrichtung 

Kapazität           24 

Die Prüfung der zuständigen Behörde zur Bewertung der Qualität erfolgte am  26.11.2025 
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Wohnqualität 

Anforderung Nicht geprüft Nicht 

angebotsrelevant 

Keine Mängel Geringfügige 

Mängel 

Wesentliche 

Mängel 

Mangel 

behoben 

am 

1. Privatbereich 

(Badezimmer/Zimmergrößen) 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

2. Ausreichendes Angebot 

von Einzelzimmern 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

3. Gemeinschaftsräume ☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

4. Technische Installationen 

(Radio, Fernsehen, Telefon, 

Internet) 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐   - 

5. Notrufanlagen ☐ ☒ ☐ ☐ ☐  - 
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Hauswirtschaftliche Versorgung 

Anforderung nicht geprüft nicht 

angebotsrelevant 

keine Mängel geringfügige 

Mängel 

wesentliche 

Mängel 

Mangel behoben 

am: 

6. Speisen- und 

Getränkeversorgung 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

7. Wäsche- und 

Hausreinigung 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

Gemeinschaftsleben und Alltagsgestaltung 

Anforderung nicht geprüft nicht 

angebotsrelevant 

keine Mängel geringfügige 

Mängel 

wesentliche 

Mängel 

Mangel behoben 

am: 

8. Anbindung an das 

Leben in der Stadt/im 

Dorf 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

9. Erhalt und Förderung 

der Selbstständigkeit 

und Mobilität 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

10. Achtung und 

Gestaltung der 

Privatsphäre 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

Information und Beratung 

Anforderung nicht geprüft nicht 

angebotsrelevant 

keine Mängel geringfügige 

Mängel 

wesentliche 

Mängel 

Mangel behoben 

am: 

11. Information über das 

Leistungsangebot 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

12. Beschwerde-

management 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  -  
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 Mitwirkung und Mitbestimmung 

Anforderung nicht geprüft nicht 

angebotsrelevant 

keine Mängel geringfügige 

Mängel 

wesentliche 

Mängel 

Mangel behoben 

am: 

13. Beachtung der 

Mitwirkungs- und 

Mitbestimmungsrechte 

☐ ☐ ☐ ☒ ☐  - 

Personelle Ausstattung 

Anforderung nicht geprüft nicht 

angebotsrelevant 

keine Mängel geringfügige 

Mängel 

wesentliche 

Mängel 

Mangel behoben 

am: 

14. Persönliche und 

fachliche Eignung 

der Beschäftigten 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

15. Ausreichende 

Personalausstattung 

☐ ☐ ☐ ☒ ☐  - 

16. Fachkraftquote ☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

17. Fort- und 

Weiterbildung 

☐ ☐ ☐ ☒ ☐  - 
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Pflege und Betreuung 

Anforderung nicht geprüft nicht 

angebotsrelevant 

keine Mängel geringfügige 

Mängel 

wesentliche 

Mängel 

Mangel behoben 

am: 

18. Pflege- und 

Betreuungsqualität 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

19. Pflegeplanung/ 

Förderplanung 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  

20. Umgang mit 

Arzneimitteln 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐       

21. Dokumentation ☐ ☐ ☒ ☐ ☐  

22. 

Hygieneanforderungen 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

23. Organisation der 

ärztlichen Betreuung 

☒ ☐ ☐ ☐ ☐  - 

Freiheitsentziehende Maßnahmen (Fixierungen/Sedierungen) 

Anforderung nicht geprüft nicht 

angebotsrelevant 

keine Mängel geringfügige 

Mängel 

wesentliche 

Mängel 

Mangel behoben 

am: 

24. Rechtmäßigkeit ☐ ☒ ☐ ☐ ☐  - 

25. Konzept zur 

Vermeidung 

☐ ☐ ☐ ☒ ☐  - 

26. Dokumentation ☐ ☒ ☐ ☐ ☐  - 

Gewaltschutz 

Anforderung nicht geprüft nicht 

angebotsrelevant 

keine Mängel geringfügige 

Mängel 

wesentliche 

Mängel 

Mangel behoben 

am: 

27. Konzept zum 

Gewaltschutz 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

28. Dokumentation ☒ ☐ ☐ ☐ ☐  - 
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Einwendungen und Stellungnahmen 

Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter haben das Recht, Einwände gegen das Ergebnis der Prüfungen zu erheben. Wenn die Behörde 

den Einwand für berechtigt hält, ändert sie die obige Bewertung. Hält sie den Einwand nicht für berechtigt, bleibt sie bei ihrer Bewertung und gibt 

dazu eine Stellungnahme ab. 

Ziffer Einwand Begründung 

---- Einwand der Leistungsanbieterin/des Leistungsanbieters ---- 

---- Die Beratungs- und Prüfbehörde hält an der Bewertung fest, weil ---- 

---- Einwendung der Leistungsanbieterin/des Leistungsanbieters   ---- 

---- Die Beratungs- und Prüfbehörde hält an der Bewertung fest, weil ---- 

---- Einwendung der Leistungsanbieterin/des Leistungsanbieters ---- 

---- Die Beratungs- und Prüfbehörde hält an der Bewertung fest, weil ---- 

 

Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse in einfacher Sprache 

Wohnqualität:  
Die Einrichtung ist in den letzten Jahren mehrfach umgezogen. Das war für die Bewohnerinnen und Bewohner schwierig. Jetzt gibt es einen festen 
Standort in der neuen Bahnstadt Opladen. 
Das Haus liegt sehr gut. Ärzte, Geschäfte und der öffentliche Nahverkehr sind gut erreichbar. Das hilft den Bewohnerinnen und Bewohnern, 
selbstständig zu leben. 
Es gibt 24 Einzelzimmer mit eigenem Bad. Außerdem gibt es Gemeinschaftsräume, Therapieräume, eine Werkstatt und eine große Küche. Das 
Gebäude ist modern und in gutem Zustand. Es ist barrierearm, aber nicht vollständig barrierefrei. Für die Zielgruppe ist das Haus gut geeignet. 
 
Gemeinschaftsleben und Alltagsgestaltung:  
Der Alltag wird gemeinsam von Mitarbeitenden und Bewohnerinnen und Bewohnern gestaltet. Das Team besteht aus Sozialarbeiterinnen und 
Sozialarbeitern, Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten sowie einer medizinischen Fachkraft. Neue Erkenntnisse aus der Suchttherapie werden 
genutzt. 
Es gibt feste Tagesstrukturen. Die Bewohnerinnen und Bewohner kochen in kleinen Gruppen und essen gemeinsam. Zum Alltag gehören 
Gespräche, Arbeit in der Werkstatt sowie viele Freizeitangebote. Einmal pro Woche wird geschwommen, außerdem gibt es eine Frauengruppe. 
Im Mittelpunkt steht der einzelne Mensch. Ziel ist es, Selbstständigkeit, Selbstbestimmung und soziale Teilhabe zu fördern. 
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Information und Beratung:  
Die Leistungsanbieterin informiert in geeigneter Weise alle Interessierten über das Leistungsangebot der Einrichtung nach Art, Umfang und Preis. 
Das Beschwerdemanagement war einwandfrei. Der aktuelle Prüfbericht der WTG-Behörde hing aus. 
 
Mitwirkung und Mitbestimmung:  
Die Nutzerinnen und Nutzer werden von einem Beirat vertreten. Einbindungen des Beirats konnten nicht mittels schriftlicher Protokolle 
nachgewiesen werden. Die Befragung zweier Beiratsmitglieder ergab jedoch, dass der Beirat ausführlich von seinen Rechten gebraucht macht. 
Die Protokolle wurden lediglich noch nicht angefertigt. 
 
Personelle Ausstattung:  
In der Einrichtung arbeiten genug Fachkräfte. Die gesetzlich vorgeschriebene Fachkraftquote wird eingehalten. 
Allerdings ist nicht zu jeder Zeit eine Fachkraft vor Ort. Am Wochenende gibt es Zeiten, in denen kein Personal im Haus ist. Das entspricht dem 
Konzept der Einrichtung, das auf Selbstständigkeit ausgelegt ist und von der WTG-Behörde akzeptiert wird. Für Notfälle gibt es immer eine 
erreichbare Kontaktperson. 
Nachts sind Hilfskräfte im Einsatz. Diese sind noch nicht ausreichend geschult. Hilfskräfte dürfen nur eingesetzt werden, wenn sie sozial erfahren 
sind und Schulungen zu Medikamenten, Erster Hilfe und Gewaltprävention erhalten. 
Eine Hauswirtschaftsfachkraft ist derzeit nicht vorhanden. Da Hygiene und Ordnung kontrolliert werden müssen, ist eine solche Fachkraft 
notwendig. Als Lösung ist der Einsatz einer übergeordneten Fachkraft des Caritasverbandes vorgesehen, die Schulungen für die Mitarbeitenden 
durchführt. 
 
Gewaltschutz:  
Das Gewaltschutzkonzept enthält sowohl Präventionsstrategien als auch Interventionskonzepte und entspricht den Anforderungen aus § 8 Abs. 1 
Satz 2 WTG. Ein Konzept zu freiheitsentziehenden Maßnahmen war nicht vorhanden. Jede Einrichtung muss ein solches Konzept vorhalten, auch 
wenn solche Maßnahmen in der Einrichtung nicht angewandt werden. Die Einrichtung wird schnellstmöglich ein Konzept erstellen. 
 

Die Leistungsanbieterin wurde mit Bezug auf die Novellierung des Wohn- und Teilhabegesetzes im Kontext „Gewaltprävention“ und „FEM“ 

erforderliche Anpassung 

 


